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Fachanwalt Strafrecht: Gefährliche Körperverletzung

 13. Mai 2020: Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich – Einstellung
mangels Tatnachweis

  

Von der Polizei Berlin waren gegen unseren Mandanten Ermittlungen geführt worden, weil vermutet
worden war, dass er Tatbeteiligter einer gefährlichen Körperverletzung sei. Hintergrund war, dass die
Polizei aufgrund einer Messerattacke nach Berlin-Adlershof gerufen worden war. Der Anrufer soll durch
heftiges Klopfen an der Wohnungstür aufgewacht und nach Öffnen der Türe unvermittelt mit einem
Messer angegriffen worden sein. Der Anrufer erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht.

  

Insgesamt soll der Anrufer und Verletzte zwei Personen erkannt haben. Die während des Angriffs im
Hintergrund stehende Person soll sein Nachbar und unser Mandant gewesen sein. Nach dem Angriff
verschwanden beide Angreifer. Nachdem die Polizei eingetroffen war, den Verletzten versorgt hatte und
die Tatwaffe gesichert worden war, erging ein Durchsuchungsbeschluss gegenüber der Wohnung unseres
Mandanten. Nach Eindringen in die Wohnung unseres Mandanten wurde dieser vorläufig festgenommen.
In seiner späteren Zeugenaussage gab der Verletzte an, unseren Mandanten während des Angriffs gesehen
zu haben. Auch will er im Rahmen einer Lichtbildvorlage den Angreifer erkannt haben. Umgehend,
nachdem unser Mandant wieder entlassen und ihm die Beschuldigtenvorladung zugestellt worden war,
beauftragte er Rechtsanwalt Dietrich mit der Strafverteidigung in diesem Fall. Nach Beantragung der
Akteneinsicht und Erhalt der Ermittlungsakte verfasste Rechtsanwalt Dietrich einen umfassenden
Schriftsatz an die Staatsanwaltschaft Berlin. Rechtsanwalt Dietrich beantragte darin die Einstellung des
Verfahrens mangels Tatnachweis. Rechtsanwalt Dietrich entkräftete deutlich die Fähigkeit der
angegriffenen Person, die Angreifer hinreichend erkennen zu können. Dabei ging Rechtswalt Dietrich auf
die aus der Ermittlungsakte hervorgehende Betäubungsmittelaffinität des Angegriffenen sowie dessen
Vorerkrankungen ein. Auch verwies Rechtsanwalt Dietrich auf den Umstand, dass eine Beteiligung der
Person, die während der Lichtbildvorlage erkannt worden sein soll, ausgeschlossen werden konnte. Den
Einlassungen Rechtsanwalt Dietrichs konnte die Staatsanwaltschaft Berlin ihrerseits keine neuen
Belastungen entgegensetzen, weswegen sie das Verfahren gegen unseren Mandanten einstellen musste.
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